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Anlage 

Übersicht der UHH-Stipendien 

Förderbeträge, Zulagen, Laufzeiten (gültig ab 01.01.2026, V.6.0) 

 

I. Gemäß § 5 der „Richtlinie für die Vergabe von Stipendien der Universität Hamburg (ohne UKE)“ in der vom Präsidium am 07.09.2020 beschlossenen Fassung   

und der vom Präsidium am 05.12.2022 verabschiedeten Ergänzung zu Kurzzeitstipendium als Akuthilfe für Notsituationen“ werden die unter II. genannten 

wissenschaftlichen Qualifikationen festgelegt und monatliche Förderbeträge als Grundbeträge für Stipendien festgesetzt. 

II. Zur Festlegung der Qualifikation und für die Festsetzung der Förderbeträge gelten die in Tabelle 1 angeführten Rahmenbedingungen. Die jeweiligen max. 

monatlichen Förderbeträge entsprechen den aktuellen BAföG-, DFG- sowie AvH-Höchstsätzen der jeweiligen Stipendien-Zielgruppe mit Stand Januar 2026. 

III. Die Förderbeträge unter II. können weder unter- noch überschritten werden. Vorgaben zu individuellen Familienleistungen werden im aktuellen Leitfaden 

geregelt. 
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TABELLE 1 

 Bezeichnung Qualifikation Zielgruppe Orientiert 

an… 
Förderbetrag 

(= Grundbetrag) 
Sach–

kosten * 

Laufzeit 

1 

Qualifizierungsstipendium 

für Studierende [Bachelor / 

Master] 

Allgemeine deutsche Hoch-

schulzugangsberechtigung / 

Bachelor (bzw. Vordiplom) 

Bachelor-

studierende / 

Masterstudierend

e 

BAföG 992,- € 

- 
bis 12 Monate 

2 

Qualifizierungsstipendium 

für Promovierende 

Graduierte nach dem Erwerb 

eines deutschen Master oder 

eines gleichwertigen 

Abschlusses (z.B. Diplom) 

Promovierende  DFG 1.650,- € **/*** 

+ 
12 – 48 Monate 

3 
Qualifizierungsstipendium 

für Habilitierende 

Promotion vor maximal 2 

Jahren abgeschlossen 

Postdocs, 

Habilitierende 

DFG 2.188,- € ** 

+ 
12 – 24 Monate 

4 
Forschungsstipendium für 

Promovierte 

Promotion vor maximal 2 

Jahren abgeschlossen 

Promovierte DFG 2.188,- € ** 

+ 
12 – 24 Monate 

5 
Forschungsstipendium für 

Postdocs 

Promotion vor 2 – 4 Jahren 

abgeschlossen 

Postdocs AvH 2.189,- bis 

3.170,- € - 
6 – 24 Monate 

6 

Forschungsstipendium für 

erfahrene Forschende 

Promotion vor mehr als 4 

Jahren abgeschlossen 

Erfahrene 

Forscher, 

Habilitierte 

AvH 3.171.,- bis 

3.770,- € - 
3 – 18 Monate 

 Kurzzeitstipendien je nach Qualifikation,  

vgl. Zeilen 2 bis 6 

je nach Qualifikation,  

vgl. Zeilen 2 bis 6 

vgl. Zeilen 2 

bis 6 

vgl. Zeilen 2 bis 5 vgl. Zeilen 2 

bis 6 
1 – 6 Monate 

* Sachkosten: Zur pauschalen Deckung von Sachkosten wird ein zusätzlicher Betrag in Höhe von monatlich 103,- € gezahlt. 

** Kinderzulage / Elterngeld: Voraussetzung für die Zahlung einer Kinderzulage ist, dass kein gesetzlicher Anspruch auf Kindergeld besteht. Elterngeld wird auf den Stipendiengrundbetrag angerechnet. 

Einzelheiten finden sich im Leitfaden. 

*** Aufstockung: Qualifizierungsstipendien für Promovierende können in begründeten Einzelfällen aufgestockt werden, wobei die Summe aus Stipendium und Aufstockung die Höhe eines 

Postdoktorandenstipendiums der niedrigsten Stufe (Qualifizierungsstipendium für Habilitierende bzw. Forschungsstipendium für Promovierte) nicht überschreiten darf. 


